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aufgenommen bei der am 29.06.2023 abgehaltenen Gemeinderatssitzung. 
 

Am 29.06.2023 um 18:00 Uhr übernimmt Bürgermeister Harald Stauder den Vorsitz und führt unter dem 
Beistand des Generalsekretärs, Herrn Josef Grünfelder, die Anwesenheitskontrolle durch. 
 

Anwesend sind: 
 

 E.A. U.A.  teilweise An- und Abwesenheiten 

1. Harald Stauder     

2. Franco Nietzsch    bis einschließlich Tagesordnungspunkt 01) 

3. Gabriele Agosti     

4. Martin Christian Nock     

5. Valentina Andreis     

6. Dieter Oberkofler X    

7. Werner Gadner    bis einschließlich Tagesordnungspunkt 01) 

8. Marco Sandroni    bis einschließlich Tagesordnungspunkt 02) 

9. Klaus Kaspar Ganterer     

10. Norbert Schöpf X    

11. Christian Johann Genetti     

12. Jessica Schwienbacher X    

13. Peter Gruber     

14. Karl Spergser X    

15. Helga Erika Hillebrand     

16. Joachim Staffler     

17. Anna Holzner    bis einschließlich Tagesordnungspunkt 01) 

18. Roland Stauder X    

19. Philipp Holzner     

20. Helmut Taber     

21. Verena Kraus     

22. Stefan Taber     

23. Deborah Ladurner X    

24. Ernst Winkler     

25. Ulrike Laimer     

26. Jürgen Zöggeler    beschränkt auf den Tagesordnungspunkt 04) 

27. Horst Margesin     
 

Legende: E.A. = entschuldigt abwesend – U.A. = unentschuldigt abwesend   

 
Daraufhin eröffnet der Vorsitzende Harald Stauder die Sitzung. 
 

1. Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Ratssitzung. 

 Der Bürgermeister weist daraufhin, dass die Sitzungsniederschrift der vorangegangenen 
Ratssitzung den Räten bereits mit der Einberufungsmitteilung zur heutigen Sitzung übermittelt 
worden ist.  
 

In Ermangelung schriftlicher Berichtigungs- bzw. Ergänzungsanträge gilt die 
Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Gemeinderatssitzung gemäß Artikel 19 der 
geltenden Geschäftsordnung als genehmigt. 
 

Die Gemeinderatsmitglieder Anna Holzner und Klaus Kaspar Ganterer nehmen die Funktion 
des Stimmzählers wahr. 
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2. Haushalt 2023 - Überprüfung der Sicherung des Gleichgewichts im Haushalt. 

 

Berichterstatter: Vizegeneralsekretär Matthias Merlo  

 

Vorausgeschickt,  

dass Art. 193 des GvD Nr. 267 vom 18.08.2000 (TUEL) folgendes vorsieht: 

„1. Die örtlichen Körperschaften müssen während der Gebarung und mit den Haushaltsänderungen den 
Finanzausgleich wahren; ebenfalls ist im Haushaltsvoranschlag das Gleichgewicht hinsichtlich der 
Deckung der laufenden Ausgaben und der Finanzierung der Investitionen nach den in diesem 
Einheitstext vorgesehenen Bestimmungen, mit besonderem Bezug auf die Kompetenz- und 
Kassengleichgewichte gemäß Artikel 162, Absatz 6. 

2. In den in der internen Verordnung betreffend das Rechnungswesen festgesetzten Fristen, und 
jedenfalls mindestens einmal innerhalb 31. Juli eines jeden Jahres, verfasst der Rat mit Beschluss einen 
Bericht zur Bestätigung über das Weiterbestehen der generellen Haushaltsgleichgewichte oder ergreift 
im Falle der negativen Feststellung zugleich: 

a) alle erforderlichen Maßnahmen um das Gleichgewicht wiederherzustellen, wenn aus den Daten der 
Finanzgebarung ein Gebarungs- oder Verwaltungsfehlbetrag oder eine unausgeglichene Kompetenz-, 
Kassen- oder Rückständegebarung hervorgeht, 

b) alle Ausgleichsmaßnahmen für eventuelle Schulden laut Artikel 194,  

c) die notwendigen Maßnahmen, um den Fonds für zweifelhafte Forderungen, welcher im 
Verwaltungsergebnis zurückgelegt wurde, bei schwerwiegender unausgeglichener Rückstände-
gebarung, anzupassen.  

Der Beschluss wird der Abschlussrechnung des betreffenden Haushaltsjahres beigelegt. 

3. Hinsichtlich der Zwecke laut Absatz 2 und unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 194, Absatz 2 
können für das laufende Jahr und die beiden darauf folgenden Jahre die möglichen 
Ausgabeneinsparungen und alle Einnahmen, mit Ausnahme derjenigen, die aus der Aufnahme von 
Darlehen stammen, und derjenigen mit besonderer Zweckbindung, sowie die Erträge aus der 
Veräußerung von verfügbaren Vermögensgütern und aus sonstigen Investitionseinnahmen in Bezug auf 
Unausgeglichenheiten des Kapitalanteils herangezogen werden. Sofern der Ausgleich mit diesen 
Modalitäten nicht möglich ist, kann der frei verfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses verwendet 
werden. Zur Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichtes kann die Körperschaft in Abweichung von 
Artikel 1 Absatz 169 des Gesetzes vom 27. Dezember 2006, Nr. 296, die Tarife und Steuersätze 
bezüglich der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Abgaben innerhalb der Frist laut Absatz 2 ändern. 

4. Die Nichtanwendung der in diesem Artikel vorgesehenen Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
Haushaltsgleichgewichtes ist mit der Nichtgenehmigung des Haushaltsvoranschlages gemäß Artikel 141 
gleichzusetzen, mit Anwendung des Verfahrens gemäß Absatz 2 selbigen Artikels.“ 

festgestellt,  

dass aus dem Bericht der Buchhaltung über die Sicherung des Gleichgewichts im Haushalt hervorgeht, 
dass sich der Haushalt 2023 im Gleichgewicht befindet;  

nach Einsichtnahme 

in das Landesgesetz Nr. 25 vom 12.12.2016 (Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und 
Bezirksgemeinschaften);  

in das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr. 80 vom 07.02.2017; 

in das GvD Nr. 118 vom 23.06.2011 (Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme); 

in das GvD Nr. 267 vom 18.08.2000 (Einheitstext über die Ordnung der örtlichen Körperschaften);  

in die geltende Verordnung der Gemeinde Lana über das Rechnungswesen; 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 
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in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 14 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen (Peter Gruber, Stefan Taber, Philipp Holzner, Joachim Staffler, 
Verena Kraus und Franco Nietzsch) bei 20 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: 
Jessica Schwienbacher; Deborah Ladurner, Norbert Schöpf, Roland Stauder, Dieter Oberkofler, Karl 
Spergser und Marco Sandroni), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der 
Gemeinderat: 

1. den Bericht der Buchhaltung über die Sicherung des Gleichgewichts im Haushalt betreffend das 
Haushaltsjahr 2023 samt Anlagen zu genehmigen, welcher wesentlichen Bestandteil 
gegenständlichen Beschlusses darstellt; 

2. festzuhalten, dass sich der Haushalt 2023 zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Ausgleich befindet 
und somit keine weiteren Maßnahmen zur Herstellung des Gleichgewichts erforderlich sind; 

3. eine Abschrift gegenständlicher Maßnahme der Abschlussrechnung des Haushaltsjahres 2023 
beizulegen. 

4. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz 
Nr. 2 vom 03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar 
wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Be-
schluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch 
erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen ab Ablauf der Veröffentlichungsfrist des Beschlusses 
beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Im 
Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 
GvD Nr. 104/2010). 
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3. Raumordnung - Genehmigung der Abänderung des Gemeindebauleitplanes (LG 9/2018, 
Art. 54, Abs. 2) und des Landschaftsplanes - Sportanlagen GAUL - Beschluss des 
Gemeindeausschusses Nr. 43 vom 28.02.2023. 

 

Berichterstatter: Harald Stauder 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Joachim Staffer; 

- Marco Sandroni; 

- Stefan Taber.  
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Lana, genehmigt mit Ratsbeschluss 
Nr. 1 vom 22.01.2009 und mit Beschluss der Landesregierung Nr. 2597 vom 26.10.2009, mit dem 
Landschaftsplan harmonisiert mit Dekret des Landesrates Nr. 10430 vom 20.06.2019 und 
wiederbestätigt mit Ratsbeschluss Nr. 22 vom 24.10.2019; 

festgestellt, dass der Art. 53 des Landesgesetzes Nr. 9 vom 10.07.2018 „Raum und Landschaft“ (LGRL) 
das Verfahren zur Genehmigung des Gemeindeentwicklungsprogramms und des Gemeindeplanes für 
Raum und Landschaft regelt; 

festgestellt, dass der Art. 103 (Übergangs-bestimmungen) Abs. 5 des LGRL bestimmt, dass bis zur 
Genehmigung des in Art. 51 des LGRL vorgesehenen Gemeindeentwicklungs-program-mes (GProRL) 
die Landesregierung Anträge der Gemeinden für die Ausweisung neuer Baugebiete außerhalb des 
Siedlungsgebietes, die an bestehende Baugebiete angrenzen müssen, und von Infrastrukturen sowie 
die Änderung von Bauvorschriften für einzelne Zonen nach dem Verfahren laut Art. 54 Abs. 2 
genehmigen kann; 

zur Kenntnis genommen, dass die Ausweisung des Siedlungsgebietes gemäß Art. 17 des LGRL noch 
nicht erfolgt ist und gemäß Art. 103, Absatz 5, des genannten Gesetzes bis zur Genehmigung des 
Gemeindeentwicklungsprogrammes als Siedlungsgebiet die verbauten Ortskerne im Sinne des Art. 12 
des Landesgesetzes Nr. 10 vom 15.04.1991 zu verstehen sind; 

festgestellt, dass sich die Änderung laut vorliegendem Planentwurf außerhalb des verbauten Ortskerns 
befinden; 

festgestellt, dass im Sinne der Übergangs-bestimmungen somit Art. 54 Abs. 2 des LGRL zur 
Anwendung kommt, welcher bestimmt: „Auf alle Änderungen zum GPlanRL, welche nicht unter die in 
Absatz 1 vorgesehenen fallen, wird das Verfahren laut Artikel 53 angewandt; der Entwurf wird jedoch 
vom Gemeindeausschuss beschlossen“ (nach Anhörung der Gemeinde-kommission für Raum und 
Landschaft); 

festgestellt, dass die grafischen und normativen Unterlagen zu den Änderungen vom zuständigen 
Techniker auch über das offizielle Portal für den Geodatenaustausch der Pläne (Newplan-Portal) 
abgegeben werden müssen; die vom Portal ausgestellte Quittung (Abgabe ID), welche die rechtmäßige 
Hinterlegung der grafischen und normativen Unterlagen bescheinigt, muss in den Beschlüssen des 
Gemeindeausschusses und des Gemeinderates angegeben werden; 

festgestellt, dass der Gemeindeausschuss von Lana mit Beschluss Nr. 43 vom 28.02.2023 den Entwurf 
für die folgende Abänderung des Gemeindebauleitplanes und des Landschafts-planes beschlossen hat: 

Eintragung von Stocksportanlage und Eislaufplatz in der Gaul als Gebiet für öffentliche Einrichtungen 
– Sportanlagen. 

Vorliegende Abänderung des Bauleitplanes der Gemeinde Lana hat zum Ziel, den im Eingangsbereich 
der Gaulschlucht angesiedelten Sportanlagen des Stocksportplatzes und des Eislaufplatzes ihre 
korrekte Flächenwidmung zukommen zu lassen. Sowohl Stocksportplatz als auch Eislaufplatz sind 
heute als öffentliches Grün eingetragen. 
Verschiedene notwendige bauliche Maßnahmen sind mit dieser bestehenden Widmung nicht 
kompatibel. Daher soll eine Anpassung der Flächenwidmung gemäß der heute effektiven Nutzung der 
Flächen erfolgen. Der Landschaftsplan wird ebenfalls, gemäß Vorgaben des Landesamtes für 
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Landschaftsplanung, aufgrund der Neuabgrenzung des Gebietes für öff. Einrichtungen – Sportanlagen 
angepasst, und zwar in folgenden Bereichen: 

- das Ensemble Nr. 6 „Schloss Braunsberg“; 
- das Naturdenkmal „Gaulschlucht“; 
- der Auwald im Bereich des Eislaufplatzes; 
- der kulturhistorische Weg im nördlichen Bereich. 

Nachdem die notwendigen Sicherungsmassnahmen (Schutzbauten zur Reduzierung der Naturgefahr 
der „Massenbewegungen“) in Vergangenheit umgesetzt worden sind und parallel zu gegenständlichem 
Abänderungs-verfahren des Bauleitplanes auch der Gefahren-zonenplan rückgestuft wird, handelt es 
sich bei gegenständlichen Umwidmungen von vorwiegend „öffentlichem Grün“ in „Gebiet für öff. 
Einrichtungen – Sportanlagen“ vorwiegend um Anpassungen an den IST-Stand; 

festgestellt, dass die Gemeindekommission für Raum und Landschaft in der Sitzung vom 30.11.2022 
die Abänderung einstimmig positiv mit Auflagen begutachtet hat; 

festgestellt, dass der vorliegende Planentwurf in Hinblick auf die Stellungnahme der Gemeinde-
kommission für Raum und Landschaft überarbeit-et/angepasst worden ist; 

festgestellt, dass die Gemeinde das Verfahren gemäß Art. 54, Absatz 2 des L.G. Nr. 9/2018 i.g.F. 
durchgeführt hat:  
Der Beschluss wurde für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem 02.03.2023, im Sekretariat der 
Gemeinde Lana für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt. Der Zeitpunkt der Auflegung wurde 
vorher durch Anzeigen im Bürgernetz des Landes bekanntgegeben. Zudem wurde zum Zweck der 
Information und Beteiligung der Bevölkerung am 21.03.2023 um 11:00 Uhr ein der Öffentlichkeit 
zugängliches Zoom-Meeting abgehalten (Art. 53, Absatz 2, des LGRL) - während dieser 
Veröffentlichungsfrist sind bei der Gemeinde keine Einwände eingegangen; 

festgestellt, dass das Landesamt für Gemeinde-planung mit Schreiben vom 19.04.2023 die Gemeinde 
um Nachreichung von Unterlagen bzw. Stellungnahmen vor Begutachtung gegen-ständ-licher 
Bauleitplanänderung in der Landes-kom-mission für Raum und Landschaft aufgefordert hat; 

festgestellt, dass die Gemeinde Lana dieser Aufforderung am 16.05.2023 nachgekommen ist und 
neben den im Antwortschreiben formulierten Stellungnahmen noch nachfolgende Unterlagen 
übermittelt hat: 

- 01 erla_uternder Bericht - ergänzt.pdf 
- 02_ModuloSceltaClasseAcustica_de-ergänzt.pdf 
- Anhang F_Antragsteller_dt.pdf 
- Machbarkeitsstudie_Pläne-signed.pdf 

festgestellt, dass die Landeskommission für Raum und Landschaft in der Sitzung vom 08.06.2023 den 
Antrag überprüft und ein positives Gutachten mit Auflagen erteilt hat, welches unter Protokollnummer 
0034391 vom 12.06.2023 in der Gemeinde eingegangen ist; 
festgestellt, dass die von der Landeskommission für Raum und Landschaft geforderten Richtigs-
tellungen an den Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan (Auflage 1 und 4 von insgesamt 5 
Auflagen) vom beauftragten Techniker, Dr. Arch. Christoph Vinatzer, im Newplan-Portal angebracht 
worden sind; 
festgestellt, dass die restlichen 3 Auflagen der Landeskommission für Raum und Landschaft künftig 
berücksichtigt werden; 
nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Antrag um Abänderung des Gemeindebauleitplanes, 
ausgearbeitet von Dr. Arch. Christoph Vinatzer, welcher teilweise laut Vorgaben der Landes-kommission 
für Raum und Landschaft abgeändert bzw. ergänzt worden ist und sich wie folgt zusammensetzt: 

- 01 erla_uternder Bericht - ergänzt.pdf  
Prot. 0034660 vom 13.06.2023 (SHA256 base64: nRfq7jZ7Hg7LgTc1pddL3tqE1v20ztdjab6/jSqR1fc=) 

- 02 Bestand.pdf  
Prot. 0009332 vom 09.02.2023 (SHA256 base64: ZyVsg3jzxtNJyJaMZC0BWP5te6zSgD6WepxDpYbIG4g=) 

- 03 A_nderungen.pdf  
Prot. 0009334 vom 09.02.2023 (SHA256 base64: GFaUnxF1wgt4fX4DKF8625BqUCeN06BbjfqmaLpzDFg=) 

- 04 Endstand.pdf  
Prot. 0009336 vom 09.02.2023 (SHA256 base64: OJLgXeGH/Bd8A26FcPBlN91tu6qQeDQko/nUKkoI0JU=) 

- 05 DFB geltend.pdf  
Prot. 009339 vom 09.02.2023 (SHA256 base64: 9Udi5p9cxZ/MN2rdVz8RZ3hUDbYymMK3ktWg8xe2Ig4=) 
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- 05 DFB-aenderung.pdf  
Prot. 0034657 vom 13.06.2023 (SHA256 base64: IqK/Kz75F/ObQXOwPonf/6dPt7yVUzTrmgn39T+B8mA=) 

- 05 DFB-Endstand.pdf  
Prot. 0034659 vom 13.06.2023 (SHA256 base64: 5SdK5RF3gLQAhhY5Rwl4iyjCEMvdTMutWzJ6vYGDh4s=) 

- 06 Fotodokumentation.pdf  
Prot. 0009340 vom 09.02.2023 (SHA256 base64: jncXLPpSHRPwVo52mmp//eaBOo0fHJ6twjNO4Rsmbfo=) 

- 07 Programm Umsetzung.pdf  
Prot. 0009341 vom 09.02.2023 (SHA256 base64: SdhwMxIxiOJhlBH4lMjhrdAArhzxeA0E99sdao4CX+A=) 

- 08 Umweltvorbericht.pdf  
Prot. 0009343 vom 09.02.2023 (SHA256 base64: OwscQfrfj+Y6MGcXknoDhcBZ0dh/7i5qhfbwWJ2nvF8=) 

- 12 geologische Unterlagen.pdf  
Prot. 0009344 vom 09.02.2023 (SHA256 base64: VrHZP9jL0FReRTwuykP2tWsN4gGRMAV4phANZFNQluA=) 

- 02_ModuloSceltaClasseAcustica_de-ergänzt.pdf 
Prot. 0033165 vom 05.06.2023 (SHA256 base64: 5+2riVXZ7bkIn3kJM+x2PDul5+GLkWRGUuvvoouKt5E=) 

- Anhang F_Antragsteller_dt.pdf  
Prot. 0033167 vom 05.06.2023 (SHA256 base64: 4l5ZeVogQNU2QvrNpA+IPv/copRt4LO6NEzBa3Moz4E=) 

- Machbarkeitsstudie_Pläne-signed.pdf 
Prot. 0033166 vom 05.06.2023 (SHA256 base64: +jEMvbfB+gWD/WfFebuZlF7Ot8Fwc/BkIDAFoAC5tUg=) 

- 20 Gutachten Amt für öffentliches Wassergut.pdf  
Prot. 0033056 vom 01.06.2023 (SHA256 base64: kyHtYFTQsmixyCitcpVjyAzX6g6i67hokzQ+DEA4j7c=) 

- 20 Gutachten Amt für Wildbachverbauung Süd und Amt für öff. Wassergut.pdf  
Prot. 0056017/2022 (SHA256 base64: omnoshPPppRSplGMQX4rUc6XCVEQs0b3+wPtGsrw6E8=) 

- 20 Gutachten Ensembleschutzbeauftragter.pdf  
Prot. 0056018/2022 (SHA256 base64: 7hfjr0agGOMtQOzY2DU2IfXec6fsI4EE+CYhpXSjjvg=) 

- 20 Gutachten Amt für Landschaftsplanung und Amt für Natur  
Prot. 0056019/2022 (SHA256 base64: cKmrWwM3zOvmKmqxRdY/o0XBcDdGPfQta60wyNzg/r0=) 

- 20 Gutachten Gewässerschutz  
Prot. 0056532/2022 (SHA256 base64: wX/DRls8TguTC4vork32e3oIL010JuPbWjr1gvha8bQ=) 

 

festgestellt, dass die vom Newplan-Portal benötigten Dateien bzgl. der technischen Do-kumentation, 
hochgeladen vom vorab erwähnten Techniker, mit folgenden Abgabe-ID validiert wurden: 

- Bauleitplan Abgabe ID [geometrisch]: 5038; 
- Bauleitplan Abgabe ID [normativ]: 5600; 
- Landschaftsplan Abgabe-ID [geom.]: 5037; 

festgestellt, dass die Änderung im öffentlichen Interesse steht, zumal dadurch der geplante Ausbau der 
Stocksportanlage ermöglicht und zugleich die Flächenwidmung an die effektive Nutzung angepasst wird; 
für notwendig, zweckmäßig und gerechtfertigt erachtet, die vorgenannte Abänderung des 
Gemeindebauleitplanes und des Landschafts-planes, in Übereinstimmung zum Gutachten der 
Landeskommission für Raum und Landschaft, aus den Gründen, welche aus dem Antrag selbst 
ersichtlich sind und auf welche daher ausdrücklich verwiesen wird, zu genehmigen; 
nach Einsichtnahme, 
in das Landesgesetz für Raum und Landschaft; 
in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  
in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 
in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 
in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 
mit 14 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen (Joachim Staffler, Verena Kraus) und 5 Enthaltungen (Peter Gruber, 
Stefan Taber, Philipp Holzner, Franco Nietzsch, Marco Sandroni) bei 21 anwesenden Ratsmitgliedern, 
(gerechtfertigt abwesend: Jessica Schwienbacher; Deborah Ladurner, Norbert Schöpf, Roland Stauder, 
Dieter Oberkofler und Karl Spergser), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der 
Gemeinderat: 
  

1. aus den eingangs erwähnten Gründen gegenständliche Abänderung am Gemeindebauleitplan und 
am Landschafts-plan auf der Grundlage der eingangs erwähnt-en abgeänderten und ergänzten 
technischen Dokumentation in Übereinstimmung mit dem Gutachten der Landeskommission für 
Raum und Landschaft, wie dazu in den Prämissen beschrieben, zu genehmigen; 

2. festzuhalten, dass die vorliegende Abänderung des Gemeindebauleitplanes laut Umweltvorbericht 
weder der strategischen Umweltprüfung (SUP) noch der Feststellung der SUP-Pflicht gemäß Art. 
60, Abs. 6, des LGRL unterliegt; 
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3. ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass gegenständliche Bauleitplanänderung für das neu 
auszuweisende „Gebiet für öffentliche Einrichtungen – Sportanlagen“ im neuen erweiterten 
Flächenausmaß die akustische Klasse “IV“ festlegt, welche, nach definitiver Genehmigung der 
Bauleitplanänderung, im G.A.K. von Seiten der Gemeinde einzutragen ist; 

4. ausdrücklich zu beurkunden, dass der Bürgermeister den Ratsbeschluss samt Unterlagen 
unverzüglich der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung übermittelt (Art. 53, 
Abs. 7 des Landesgesetzes Nr. 9 vom 10.07.2018, i.g.F.); 

5. festzuhalten, dass innerhalb 30 Tagen ab Erhalt der Dokumentation die Landes-regierung einen 
abschließenden Beschluss bzw. der Landesrat/ die Landesrätin ein Dekret fasst; 

6. festzuhalten, dass der Beschluss der Landesregierung oder das Dekret des Landesrates/ der 
Landesrätin im Südtiroler Bürgernetz und im Amtsblatt der Region veröffentlicht wird und am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft tritt; 

7. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

8. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 
03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Be-
schluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. 
Ferner kann innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen 
Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht 
werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 
119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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4. Raumordnung - Genehmigung der Abänderung des Gemeindebauleitplanes (LG 9/2018, 
Art. 54, Abs. 1) - Wohnbauzone A - Historischer Ortskern - Eintragung neuer 
Baubereiches A10 Bereich „Jägersheim“ in der A.-Hofer-Str. - Beschluss des 
Gemeindeausschusses Nr. 80 vom 03.05.2023. 

 

Berichterstatter: Harald Stauder 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Franco Nietzsch; 

- Joachim Staffler; 

- Valentina Andreis. 

 

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Lana, genehmigt mit Ratsbeschluss 
Nr. 1 vom 22.01.2009 und mit Beschluss der Landesregierung Nr. 2597 vom 26.10.2009, mit dem 
Landschaftsplan harmonisiert mit Dekret des Landesrates Nr. 10430 vom 20.06.2019 und 
wiederbestätigt mit Ratsbeschluss Nr. 22 vom 24.10.2019; 

festgestellt, dass der Art. 53 des Landesgesetzes Nr. 9 vom 10.07.2018 „Raum und Landschaft“ (LGRL) 
das Verfahren zur Genehmigung des Gemeindeentwicklungsprogramms und des Gemeindeplanes für 
Raum und Landschaft regelt; 

festgestellt, dass gemäß Art. 54, Absatz 1, des LGRL die Änderungen zum Gemeindeplan für Raum und 
Landschaft innerhalb des Siedlungs-gebietes, die sich nicht auf Landschaftsgüter von herausragender 
landschaftlicher Bedeutung auswirken, mit dem Verfahren laut Art. 60 geregelt sind und die Änderungen 
auf jeden Fall vom Gemeinderat genehmigt werden müssen; 

zur Kenntnis genommen, dass die Ausweisung des Siedlungsgebietes gemäß Art. 17 des LGRL noch 
nicht erfolgt ist und gemäß Art. 103, Absatz 5, des genannten Gesetzes bis zur Genehmigung des 
Gemeindeentwicklungsprogrammes als Siedlungsgebiet die verbauten Ortskerne im Sinne des Art. 12 
des Landesgesetzes Nr. 10 vom 15.04.1991 zu verstehen sind; 

festgestellt, dass die Abänderung laut vorliegendem Planentwurf sich innerhalb des verbauten Ortskerns 
befindet; 

festgestellt, dass die grafischen und normativen Unterlagen zu den Änderungen vom zuständigen 
Techniker auch über das offizielle Portal für den Geodatenaustausch der Pläne (Newplan-Portal) 
abgegeben werden müssen; die vom Portal ausgestellte Quittung (Abgabe ID), welche die rechtmäßige 
Hinterlegung der grafischen und normativen Unterlagen bescheinigt, muss in den Beschlüssen des 
Gemeindeausschusses und des Gemeinderates angegeben werden; 

festgestellt, dass Planentwurf von der Gemeindekommission für Raum und Landschaft wie folgt überprüft 
worden ist (einstimmig):  
- Sitzung vom 31.08.2022;  
- Stellungnahme: Positiv mit Auflagen; 

festgestellt, dass der vorliegende Planentwurf in Hinblick auf die Stellungnahme der 
Gemeindekommission für Raum und Landschaft überarbeitet/angepasst worden ist; 

nach Einsichtnahme in den Gemeindeausschuss-beschluss Nr. 80 vom 03.05.2023 (Einleitung des 
gegenständlichen Bauleitplanabänderungsverf.); 

festgestellt, dass dieser Gemeindeausschuss-beschluss im Sinne des Art. 60, Abs. 2 des LGRL samt 
technischer Dokumentation für 30 aufeinanderfolgende Tage, u.z. vom 05.05.2023 bis zum 03.06.2023 
im Bürgernetz der Autonomen Provinz Bozen und an der Amtstafel der Gemeinde veröffentlicht worden 
ist, während dessen keine Anmerkungen oder Rekurse hinterlegt wurden; 

nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Antrag um Abänderung des Gemeindebauleitplanes: 

Wohnbauzone A - Hist. Ortskern - Eintragung eines neuen Baubereiches A10 im Bereich des 
„Jägersheim“ in der A.-Hofer-Straße mit einem Gebietsbauindex von 3,60m³/m² bei gleichzeitiger 
Vorschrift eines Wiedergewinnungsplanes: 
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Auf einem Teilbereich der bestehenden A-Zone- historischer Ortskern – Baubereich 13, welcher von der 
A.-Hofer-Straße, dem Tribusplatz und der Goldegg-Straße eingerahmt ist, soll ein neuer Baubereich A10 
mit einem Gebietsbauindex von 3,60m³/m² bei gleichzeitiger Vorschrift eines Wiedergewinnungsplanes 
ausgewiesen werden, damit die darin enthaltenen Gebäude saniert und geringfügig erweitert werden 
können; die Aufstockung der Baudichte ist unter anderem der neuen Kubaturberechnungs-methode 
geschuldet. 

Die technische Dokumentation, eingelangt als PDF-Files mit elektronischem Fingerabdruck, 
ausgearbeitet von Dr. Arch. Giorgio Marchi aus Meran, setzt sich wie folgt zusammen: 

- 01-relazione illustrativa- Erläuternder Bericht PUC - modificato 2022 11 15.pdf 
(SHA256 base64: WXA/Q2rRIcLaKIkNhPMTl6cIYyfUNF2IuyXFKScNAPw=) 

- 02-stato di fatto-Bestand.pdf 
(SHA256 base64: PELJOxnnSqaXqfQvsnUYWJP6DSRZt66wOCwNrZ20HxM=) 

- 04-Endstand-Stato finale.pdf 
(SHA256 base64: W5Ag/E4iwMBADOUxitDUMJLBE+YtXUdI0EWuN/7FWQc=) 

- 05 - Durchführungsbestimmungen - norme di attuazione.pdf 
(SHA256 base64: XDwfh23E58U2R5cTqo4dGqzCg81074pfNANlFlCLsAg=) 

- 06-doc fotografica-.pdf 

(SHA256 base64: i/I75oVfXjYDpzNeKBngtDoQSYQhw3f23w29wqs0UZw=) 

- 08-rapporto ambientale-Umweltbericht.pdf 

(SHA256 base64: uh1Cc/xAVu8U8B6L/BsNOPWGnZP25i+hgHa0zT9KSuM=) 

- 11-Besondere Unterlagen- Estratto catalogo Tutela Insiemi - Ensemble 13.pdf 

(SHA256 base64: ubmDgrR56Yn9r690RsiPy5i+a+X6Pm5XG4COaA7kTug=) 

- 11-Besondere Unterlagen-doc. particolare-PCCA.pdf 

(SHA256 base64: bE9YOJ0f4fk5IpIvxKSbqPZEf4wjZlyanW7orf9bXtM=) 

- 11-Mindeststandard Bericht -rapporto standard minimi.pdf 

(SHA256 base64: p4/i3DdQlGO+2JAXh0s0WuqcMsClFFwSB4q2uPmOFh4=) 

- 12 Geologische Unterlagen – documentazione geologica.pdf 

(SHA256 base64: 4m7Hd/wqtNNlf+Qm0KrZAwMPqGFOHsGhlRXFCz4jRSE=) 

- 20 Gutachten Ensembleschutz vom 22.02.2023.pdf 

(SHA256 base64: lUEdywVOu3mvthEa8VA4CTB1DYWgg9kUlqtpNetxq7c=) 

- 20 Gutachten Amt für Archäologie vom 20.02.2023 

(SHA256 base64: CiUWG8rV08t9jgSYh6keLSdjMlO8NuKXOTHVkYxVckk=) 

- 20 Gutachten Amt Bau- und Kunstdenkmäler vom 31.05.2023 

(SHA256 base64: wJI3uZsuUtWG9XYOxDLU1D3ofk6iV0xtH2R4Ma5JsGc=); 

festgestellt, dass die vom Newplan-Portal benötigten Dateien bzgl. der technischen Doku-mentation, 
hochgeladen vom vorab erwähnten Techniker, mit folgenden Abgabe-ID validiert wurden: 

Bauleitplan Abgabe ID: 4632; 

festgestellt, dass die vorliegende Abänderung des Gemeindebauleitplanes laut Umweltbericht weder der 
strategischen Umweltprüfung (SUP) noch der Feststellung der SUP-Pflicht gemäß Art. 60, Absatz 6, des 
LGRL unterliegt; 

nach Einsichtnahme in die Gutachten des Ensembleschutzbeauftragten, des Landesamtes für 
Archäologie und des Landesamtes für Bau- und Kunstdenkmäler; 

festgestellt, dass die Änderung im öffentlichen Interesse steht, zumal dadurch die Möglichkeit von 
geringfügigen Erweiterungen geschaffen wird, ohne dafür neue Wohnbaugebiete im Bauleitplan 
ausweisen zu müssen; 

für notwendig, zweckmäßig und gerechtfertigt erachtet, die vorgenannte Abänderung des Bauleitplanes 
aus den Gründen stattzugeben, welche aus dem Antrag selbst, bzw. dem erläuternden Bericht ersichtlich 
sind, der dem Antrag beigelegt ist und auf welche daher ausdrücklich verwiesen wird; 

nach Einsichtnahme, 

in das Landesgesetz Raum und Landschaft; 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 
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in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 16 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen (Joachim Staffler, Verena Kraus, Franco Nietzsch und Marco 
Sandroni), bei 20 anwesenden Gemeinderatsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Jessica 
Schwienbacher; Deborah Ladurner, Norbert Schöpf, Roland Stauder, Dieter Oberkofler, Karl Spergser 
und Jürgen Zöggeler), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. die gegenständliche Abänderung am Gemeindebauleitplan gemäß geltenden 
Landesraumordnungsbestimmungen auf der Grundlage der eingangs erwähnten techni-schen 
Dokumentation zu genehmigen; 

2. festzuhalten, dass die vorliegende Abänderung des Gemeindebauleitplanes weder der 
strategischen Umweltprüfung (SUP) noch der Feststellung der SUP-Pflicht gemäß Art. 60, Abs. 6, 
des LGRL unterliegt; 

3. ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass gegenständliche Bauleitplanänderung keine Änderung des 
G.A.K. (Gemeindeakustikplan) bewirkt und somit die bestehende Akustikklasse III laut geltendem 
G.A.K. beibehalten wird; 

4. zur Kenntnis zu nehmen, dass die Gemeinde gegenständlichen Genehmigungsbeschluss 
einschließlich der entsprechenden technischen Unterlagen im Bürgernetz des Landes 
veröffentlicht; die Änderungen am Gemeindebauleitplan treten am Tage nach der Veröffentlichung 
der Maßnahme in Kraft. (Art. 60, Absatz 5, des LGRL); 

5. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

6. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 
03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Be-
schluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. 
Ferner kann innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen 
Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht 
werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 
119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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5. Raumordnung - Genehmigung der Abänderung des Gemeindebauleitplanes (LG 9/2018, 
Art. 54, Abs. 1) - Umwidmung der Auffüllzone B4 an der Ultnerstraße in Mischgebiet M2 
mit gleichzeitiger Erweiterung des Mischgebietes - Beschluss des 
Gemeindeausschusses Nr. 82 vom 03.05.2023. 

 

Berichterstatter: Harald Stauder 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Verena Kraus; 

- Martin Christian Nock; 

- Joachim Staffler. 

 

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Lana, genehmigt mit Ratsbeschluss 
Nr. 1 vom 22.01.2009 und mit Beschluss der Landesregierung Nr. 2597 vom 26.10.2009, mit dem 
Landschaftsplan harmonisiert mit Dekret des Landesrates Nr. 10430 vom 20.06.2019 und 
wiederbestätigt mit Ratsbeschluss Nr. 22 vom 24.10.2019; 

festgestellt, dass der Art. 53 des Landesgesetzes Nr. 9 vom 10.07.2018 „Raum und Landschaft“ (LGRL) 
das Verfahren zur Genehmigung des Gemeindeentwicklungsprogramms und des Gemeindeplanes für 
Raum und Landschaft regelt; 

festgestellt, dass gemäß Art. 54, Absatz 1, des LGRL die Änderungen zum Gemeindeplan für Raum und 
Landschaft innerhalb des Siedlungs-gebietes, die sich nicht auf Landschaftsgüter von herausragender 
landschaftlicher Bedeutung auswirken, mit dem Verfahren laut Art. 60 geregelt sind und die Änderungen 
auf jeden Fall vom Gemeinderat genehmigt werden müssen; 

zur Kenntnis genommen, dass die Ausweisung des Siedlungsgebietes gemäß Art. 17 des LGRL noch 
nicht erfolgt ist und gemäß Art. 103, Absatz 5, des genannten Gesetzes bis zur Genehmigung des 
Gemeindeentwicklungsprogrammes als Siedlungsgebiet die verbauten Ortskerne im Sinne des Art. 12 
des Landesgesetzes Nr. 10 vom 15.04.1991 zu verstehen sind; 

festgestellt, dass die Abänderung laut vorliegendem Planentwurf sich innerhalb des verbauten Ortskerns 
befindet; 

festgestellt, dass die grafischen und normativen Unterlagen zu den Änderungen vom zuständigen 
Techniker auch über das offizielle Portal für den Geodatenaustausch der Pläne (Newplan-Portal) 
abgegeben werden müssen; die vom Portal ausgestellte Quittung (Abgabe ID), welche die rechtmäßige 
Hinterlegung der grafischen und normativen Unterlagen bescheinigt, muss in den Beschlüssen des 
Gemeindeausschusses und des Gemeinderates angegeben werden; 

festgestellt, dass Planentwurf von der Gemeindekommission für Raum und Landschaft wie folgt überprüft 
worden ist (einstimmig):  
- Sitzung vom 30.11.2022;  
- Stellungnahme: positiv mit Auflagen; 

festgestellt, dass der vorliegende Planentwurf in Hinblick auf die Stellungnahme der Gemeinde-
kommission für Raum und Landschaft über-arbeitet/angepasst worden ist; 

nach Einsichtnahme in den Gemeindeausschuss-beschluss Nr. 82 vom 03.05.2023 (Einleitung des 
gegenständlichen Bauleitplanabänderungsverfahrens); 

festgestellt, dass dieser Gemeindeausschuss-beschluss im Sinne des Art. 60, Abs. 2 des LGRL samt 
technischer Dokumentation für einen Zeitraum von 30 aufeinanderfolgenden Tage, u. z. vom 05.05.2023 
bis zum 03.06.2023 im Bürgernetz der Autonomen Provinz Bozen und an der Amtstafel der Gemeinde 
veröffentlicht worden ist, während welchem keine Anmerkungen oder Rekurse hinterlegt wurden; 

nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Antrag um Abänderung des Gemeindebauleitplanes: 

Neues Mischgebiet M2 an der Ultnerstraße in Lana: 

Im Bauleitplan der Gemeinde Lana besteht, eingeschlossen zwischen der Meranerstraße und der 
Ultnerstraße, eine B4-Zone (Auffüllzone). Auf der Gp. 498/4 und Bp. 1594 K.G. Lana, welche einem 
Teilbereich dieser B4-Zone entspricht, soll die bestehende B4-Zone in Mischgebiet M2 umgewidmet 
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werden. Gleichzeitig soll diese M2-Zone gemäß Art. 19, Abs. 7 des L.G. 9/2018 (Planungsmaßnahmen 
durch Raumordnungs-vereinbarungen) durch Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet erweitert und 
somit neu abgegrenzt werden. Wie vom L.G. 9/2018 vorgesehen wird für dieses Mischgebiet ein 
Durchführungsplan vorgesehen.  
Die sich daraus neu ergebende Baumasse ist zu 100% der ansässigen Bevölkerung gemäß Art. 39 des 
L.G. 9/2018 vorbehalten. 

Die technische Dokumentation, eingelangt als PDF-Files mit elektronischem Fingerabdruck, 
ausgearbeitet von Dr. Arch. Matteo Scagnol aus Brixen, setzt sich wie folgt zusammen: 

-  01 Erläuterung Bericht - relazione illustrativa-signed.pdf 

(SHA256 base64: bRon7OsKPIuRafOf9afb0oao9M6/x0ToXof0RMMUahw=) 

-  02 Bestand Vermessung - rilievo esistente - Reale Grenze-signed.pdf 
(SHA256 base64: Ch1EQu05hpJ/SFXhykMwtPdsSvXeo2DDM25qmDV72xE=) 

- 02 Bestand Vermessung - rilievo esistente Grenze Katastermappe-signed.pdf 

(SHA256 base64: RnhQKA7F0qX1RE/9ScQcRKkn0/s3ga+D7t1sprAyTjA=) 

- 02 Bestand-stato di fatto-signed.pdf 

(SHA256 base64: 23j5bhHlFAHFFR6fUusYDoj/ZMDweM9x3TlXzOIt1AU=) 

- 04 Endstand - stato finale-signed.pdf 

(SHA256 base64: vsMOr6LUC6m5Ngcn05j4UPSnb808XoXIDjTRz7KscXM=) 

- 05 Durchführungsbestimmungen - norme di attuazione-signed.pdf 

(SHA256 base64: LmaIjpPUrVIRiTskwzEqoRX2Z3jAcfjMXAShhUOo62I=) 

- 06 Fotodokumentation - documentazione fotografica-signed.pdf 

(SHA256 base64: 8DhACbfGGjtlID37LNJhSX0AsPZUWiKSNdsRfxUGsgA=) 

- 08 Umweltbericht – rapporto ambientale-signed.pdf 

(SHA256 base64: RpPCbDu4Ck5/Lq2nRswoAMNJbG9QGf3inTgOMkwAvx0=) 

- 09 Vereinbarungen (ROV) – convenzioni.pdf 

(SHA256 base64: Cl54F4n5vI3Y6RqGD3Lysup0YddFAz3ifscRDs5uC4Q=) 

- 11 Akustische Klassifizierung - classificazione acustica-signed.pdf 

(SHA256 base64: ApUxw89Md4VnkmTlAMVe+0q5M7z0V+hsJ1herbBzj8E=) 

- 11 Bebauungsvorschlag - proposta di sviluppo-signed.pdf 

(SHA256 base64: toLTCQ8KZ3/M/ODgipbx85rzfn1VLmER8ZQXsX1+C3E=) 

- 11 Nachweis Eigentum-signed.pdf 

(SHA256 base64: oLQPtIsqi7f+Q8U0U2tkwl2QwctOV8DXO6Y20qAYoWk=) 

- 12 Geologische Unterlagen – documentazione geologica-signed.pdf 

(SHA256 base64: lIHTeiMc8AVSczgB8G9gwHo2E3ptcVMbDqOV0Qf+39U=) 

- 20 Gutachten Straßendienst vom 16.11.2022 

(SHA256 base64: 3UH1VRiNOEYZAiDwoBGL7OOa0cccy8YK8zMLr7Co9Bs=) 

- 20 Gutachten Gewässerschutz vom 21.11.2022 

(SHA256 base64: Czzb4h/mXeyPbIgqgoDXztUe80bTvRzdPEOt2hMAiBk=) 

- 20 Gutachten Ensembleschutz vom 29.11.2022.pdf 

(SHA256 base64: 7hfjr0agGOMtQOzY2DU2IfXec6fsI4EE+CYhpXSjjvg=) 

festgestellt, dass die vom Newplan-Portal benötigten Dateien bzgl. der technischen Dokumentation, 
hochgeladen vom vorab erwähnten Techniker, mit folgenden Abgabe-ID validiert wurden:  
- Bauleitplan Abgabe ID: 5104; 

festgestellt, dass die vorliegende Abänderung des Gemeindebauleitplanes laut Umweltbericht weder der 
strategischen Umweltprüfung (SUP) noch der Feststellung der SUP-Pflicht gemäß Art. 60, Absatz 6, des 
LGRL unterliegt; 

nach Einsichtnahme in die Gutachten des Ensembleschutzbeauftragten, des Landesamtes für 
Gewässerschutz und des Landesamtes für Straßendienst; 

darauf hingewiesen, dass die geplante Abänderung nicht im Widerspruch zu einem öffentlichen Interesse 
steht und daher genehmigt werden kann; 

für notwendig, zweckmäßig und gerechtfertigt erachtet, die vorgenannte Abänderung des Bauleitplanes 
aus den Gründen stattzugeben, welche aus dem Antrag selbst, bzw. dem erläuternden Bericht ersichtlich 
sind, der dem Antrag beigelegt ist und auf welche daher ausdrücklich verwiesen wird; 

nach Einsichtnahme, 
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in das Landesgesetz für Raum und Landschaft; 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 16 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen (Joachim Staffler, Verena Kraus, Stefan Taber, Franco Nietzsch) 
und 1 Enthaltung (Marco Sandroni) bei 21 anwesenden Gemeinderatsmitgliedern (gerechtfertigt 
abwesend: Jessica Schwienbacher; Deborah Ladurner, Norbert Schöpf, Roland Stauder, Dieter 
Oberkofler und Karl Spergser), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der 
Gemeinderat: 

1. die gegenständliche Abänderung am Gemeindebauleitplan gemäß geltenden 
Landesraumordnungsbestimmungen auf der Grundlage der eingangs erwähnten techni-schen 
Dokumentation zu genehmigen; 

2. festzuhalten, dass die vorliegende Abänderung des Gemeindebauleitplanes weder der 
strategischen Umweltprüfung (SUP) noch der Feststellung der SUP-Pflicht gemäß Art. 60, Abs. 6, 
des LGRL unterliegt; 

3. ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass gegenständliche Bauleitplanänderung keine Änderung des 
G.A.K. (Gemeindeakustikplan) bewirkt und somit die bestehende Akustikklasse II laut geltendem 
G.A.K. beibehalten wird; 

4. zur Kenntnis zu nehmen, dass die Gemeinde gegenständlichen Genehmigungsbeschluss 
einschließlich der entsprechenden techni-schen Unterlagen im Bürgernetz des Landes 
veröffentlicht; die Änderungen am Gemeinde-bauleitplan treten am Tage nach der Veröf-fentlichung 
der Maßnahme in Kraft. (Art. 60, Absatz 5, des LGRL); 

5. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

6. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 
03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Be-
schluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. 
Ferner kann innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen 
Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht 
werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 
119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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6. Abschreibung von Teilen des Öffentlichen Gutes. 

 

Berichterstatter: Horst Margesin 

 

Nach Einsichtnahme in den beiliegenden technischen Bericht und den Lageplänen vom 19.05.2023, 
ausgearbeitet vom Gemeindebauamt, woraus die Begründung der Abschreibung der Flächen 
ersichtlich ist; 

daher für notwendig und zweckmäßig erachtet, mittels dieser Abschreibung die Voraussetzung für die 
Veräußerung der betroffenen Liegenschaften zu schaffen; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

aufgrund der nachstehenden Einzelabstimmungen beschließt der Gemeinderat: 

1. mit 16 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen (Joachim Staffler, Verena Kraus, Franco Nietzsch und 
Marco Sandroni) bei 20 anwesenden Ratsmitgliedern, (gerechtfertigt abwesend: Jessica 
Schwienbacher; Deborah Ladurner, Norbert Schöpf, Roland Stauder, Dieter Oberkofler, Karl 
Spergser und Harald Stauder), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, folgende 
Grundstücksflächen aufgrund des technischen Berichtes und des Lageplanes, beide vom 
19.05.2023, ausgearbeitet vom Gemeindebauamt, welche wesentliche Bestandteile der 
gegenständlichen Maßnahme darstellen, vom öffentlichen Gut - Straßen - der Gemeinde Lana 
abzuschreiben und in das verfügbare Vermögensgut zu übertragen: 

A) Fraktion Pawigl – Bereich Oberhöfe gemäß Teilungsplan. Nr. 7020/2022 genehmigt am 
29.11.2022: 

 

K.G. Lana: 

 

Gp. 2816/30 – 8 m²; 

Gp. 2816/31 – 15 m²; 

Gp. 2816/32 – 75 m²; 

Gp. 2823/18 – 19 m²; 

Gp. 2823/8 – 48 m²; 

 

die Parzellen sind in der vorgenannten graphischen Unterlage (Lageplan) in grüner Farbe 
evidenziert; 

2. mit 16 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen (Joachim Staffler, Verena Kraus, Franco Nietzsch und 
Marco Sandroni) bei 20 anwesenden Ratsmitgliedern, (gerechtfertigt abwesend: Jessica 
Schwienbacher; Deborah Ladurner, Norbert Schöpf, Roland Stauder, Dieter Oberkofler, Karl 
Spergser und Harald Stauder), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, folgende 
Grundstücksflächen aufgrund des technischen Berichtes und des Lageplanes, vom 19.05.2023, 
ausgearbeitet vom Gemeindebauamt, welche wesentliche Be-standteile der gegenständlichen 
Maßnahme darstellen, vom öffentlichen Gut der Gemeinde Lana abzuschreiben und in das 
verfügbare Vermögensgut zu übertragen: 

B) Fraktion Völlan – Bereich St.-Magsalena-Weg 

gemäß Teilungsplan Nr. 2114/2023 genehmigt am 28.04.2023: 
 
K.G. Völlan:  
 
Gp. 1129 - Teilfläche 4m² (künftig Teil der Gp. 581/1); 

Gp. 1129 - Teilfläche 2m² (künftig Teil der Bp. 62/1); 
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Gp. 1129/2 – 12 m²; 

 Gp. 1100/2 – 84 m²; 

Gp. 1100/3 – 126 m²; 

  

die Teilflächen/ die Parzellen sind in der vorgenannten graphischen Unterlage (Lageplan) in 
grüner Farbe evidenziert; 

 

20 Anwesende – BM abwesend: 17  Ja (inkl. Sf und Marco Sandroni – 3 Enthaltungen (Dorf + 
FN) idem 

 

3. mit 17 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen (Joachim Staffler, Verena Kraus und Franco Nietzsch)  
bei 20 anwesenden Ratsmitgliedern, (gerechtfertigt abwesend: Jessica Schwienbacher; Deborah 
Ladurner, Norbert Schöpf, Roland Stauder Dieter Oberkofler, Karl Spergser und Harald Stauder), 
gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, folgende Grundstücksflächen aufgrund des 
technischen Berichtes und des Lageplanes, vom 19.05.2023, ausgearbeitet vom 
Gemeindebauamt, welche wesentliche Be-standteile der gegenständlichen Maßnahme 
darstellen, vom öffentlichen Gut der Gemeinde Lana abzuschreiben und in das verfügbare 
Vermögensgut zu übertragen: 

C) Fraktion Völlan – Bereich Falger-Weg 

gemäß Teilungsplan Nr. 399/2023 genehmigt am 31.01.2023: 
 
K.G. Völlan:  
 
Gp. 1066/1 - Teilfläche 1m² (künftig Teil der Bp. 31); 

Gp. 1066/1 - Teilfläche 3m² (künftig Teil der Bp. 515); 

 Gp. 1066/1 - Teilfläche 26m² (künftig Teil der Gp. 57/2); 

 

die Teilflächen sind in der vorgenannten graphischen Unterlage (Lageplan) in grüner Farbe 
evidenziert; 

 

4. den Gemeindeausschuss zur Durchführung der Veräußerung der vorgenannten Liegenschaften 
bzw. zur Ergreifung der entsprechenden Folgemaßnahmen zu ermächtigen; 

5. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

6. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz 
Nr. 2 vom 03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar 
wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen ab Ablauf der Veröffentlichungsfrist des 
Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht 
werden. 
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7. Raumordnung - Gemeinderatsbeschluss Nr. 14/2023 - Widerruf und Neufassung. 

 

Berichterstatter: GS 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Verena Kraus 

 

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Lana, genehmigt mit Ratsbeschluss 
Nr. 1 vom 22.01.2009 und mit Beschluss der Landesregierung Nr. 2597 vom 26.10.2009, mit dem 
Landschaftsplan harmonisiert mit Dekret des Landesrates Nr. 10430 vom 20.06.2019 und 
wiederbestätigt mit Ratsbeschluss Nr. 22 vom 24.10.2019; 

festgestellt, dass der Art. 53 des Landesgesetzes Nr. 9 vom 10.07.2018 „Raum und Landschaft“ (LGRL) 
das Verfahren zur Genehmigung des Gemeindeentwicklungsprogramms und des Gemeindeplanes für 
Raum und Landschaft regelt; 

festgestellt, dass der Art. 103 (Übergangs-bestimmungen) Abs. 5 des LGRL bestimmt, dass bis zur 
Genehmigung des in Art. 51 des LGRL vorgesehenen Gemeindeentwicklungspro-gramms (GProRL) 
die Landesregierung Anträge der Gemeinden für die Ausweisung neuer Baugebiete außerhalb des 
Siedlungsgebietes, die an bestehende Baugebiete angrenzen müssen, und von Infrastrukturen sowie 
die Änderung von Bauvorschriften für einzelne Zonen nach dem Verfahren laut Art. 54 Abs. 2 
genehmigen kann; 

zur Kenntnis genommen, dass die Ausweisung des Siedlungsgebietes gemäß Art. 17 des LGRL noch 
nicht erfolgt ist und gemäß Art. 103, Absatz 5, des genannten Gesetzes bis zur Genehmigung des 
Gemeindeentwicklungs-programmes als Siedlungsgebiet die verbauten Ortskerne im Sinne des Art. 12 
des L.G. Nr. 10 vom 15.04.1991 zu verstehen sind; 

festgestellt, dass die Änderungen laut vorliegendem Planentwurf sich teilweise außerhalb des 
verbauten Ortskerns befinden; 

festgestellt, dass im Sinne der Übergangsbestimmungen somit Art. 54 Abs. 2 des LGRL zur Anwendung 
kommt, welcher bestimmt: „Auf alle Änderungen zum GPlanRL, welche nicht unter die in Absatz 1 
vorgesehenen fallen, wird das Verfahren laut Artikel 53 angewandt, der Entwurf wird jedoch vom 
Gemeindeausschuss beschlossen“ (nach Anhörung der Gemeindekommission für Raum und 
Landschaft); 

festgestellt, dass die grafischen und normativen Unterlagen zu den Änderungen vom zuständigen 
Techniker auch über das offizielle Portal für den Geodatenaustausch der Pläne (Newplan-Portal) 
abgegeben werden müssen; die vom Portal ausgestellte Quittung (Abgabe ID), welche die rechtmäßige 
Hinterlegung der grafischen und normativen Unterlagen bescheinigt, muss in den Beschlüssen des 
Gemeindeausschusses und des Gemeinderates angegeben werden; 

festgestellt, dass der Gemeindeausschuss von Lana mit Beschluss Nr. 86 vom 05.05.2022 den Entwurf 
für die folgende Änderung zum Bauleitplan beschlossen hat:  
Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht (Erweiterung 
ZOLLSCHULE) bei gleichzeitiger Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Mischgebiet mit Vorschrift 
eines Durchführungs-planes - mit Raumordnungsvereinbarung; 

festgestellt, dass die Gemeindekommission für Raum und Landschaft in der Sitzung vom 27.04.2022 
die Abänderung einstimmig positiv begutachtet hat, mit der Auflage, dass der erläuternde Bericht 
anzupassen ist (das neue File “20220428_Allegato01_Relazione Illustra-tiva-signed.pdf“ wurde in 
Hinsicht auf die Mindeststandards gemäß D.LH Nr. 17 vom 07.05.2020 ergänzt); 

festgestellt, dass die Gemeinde mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 86 vom 05.05.2022 das 
Verfahren gemäß Art. 54, Absatz 2 des L.G. Nr. 9/2018 i.g.F. eingeleitet hat. 
Der Beschluss wurde für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem 25.08.2022, im Sekretariat der 
Gemeinde Lana für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt. Der Zeitpunkt der Auflegung wurde 
vorher durch Anzeigen im Bürgernetz des Landes bekannt gegeben. Zudem wurde zum Zweck der 
Information und Beteiligung der Bevölkerung am 28.04.2022 um 11:00 Uhr ein der Öffentlichkeit 
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zugängliches Zoom-Meeting abgehalten (Art. 53, Absatz 2, des LGRL). - während dieser 
Veröffentlichungsfrist sind bei der Gemeinde keine Ein-wände eingegangen. 

festgestellt, dass das Landesamt für Gemeinde-planung mit Schreiben vom 23.12.2022 die Gemeinde 
um Nachreichung von Unterlagen bzw. Stellungnahmen vor Begutachtung gegenständlicher 
Bauleitplanänderung in der Landes-kommission für Raum und Landschaft aufgefordert hat; 

festgestellt, dass die Gemeinde Lana dieser Aufforderung am 11.01.2023 nachgekommen ist und 
neben den im Antwortschreiben formulierten Stellungnahmen noch nachfolgende Unterlagen 
übermittelt hat: 

- 20230111_weitere Unterlagen_Programm zur Umsetzung/ulteriore dodumentazione attuazione (Pkt./p.to 
1).pdf – prot. nr. 18582, 21.02.2023; 

- 20230111_weitere Unterlagen_Nachweis Wohnraumbedarf/ulteriore documentazione comproa fabbisogno 
di abitazioni (Pkt./p.to 2).pdf – prot. nr. 18581, 21.02.2023; 

- 20230111_allegato11_Classificazione acustica-signed – akustische Klassifizierung (Pkt./p.to 3).pdf – prot. 
nr. 18580, 21.02.2023; 

- Pkt./p.to 6 – Rechtsgutachten/parere legale RA/avv. Dr./dott. Manfred Schullian (unterschrieben); 

- 20230111_allegato08_Rapporto Ambientale/Umweltbericht-signed (Pkt./p.to 7).pdf – prot. Nr. 18583, 
21.02.2023; 

festgestellt, dass die Landeskommission für Raum und Landschaft in der Sitzung vom 19. Januar 2023 
den Antrag überprüft und das entsprechende Gutachten erteilt hat; 
weiters festgestellt, dass mit Ratsbeschluss Nr. 14 vom 28.03.2023 der gegenständliche Ab-
änderungsantrag am Gemeindebauleitplan in Abweichung vom Gutachten der Landes-kommission für 
Raum und Landschaft vom 19.01.2023 genehmigt worden ist; 
festgestellt, dass der genannte Ratsbeschluss mit der entsprechenden Dokumentation der für Natur, 
Landschaft und Raumentwickung zuständigen Landesabteilung übermittelt worden ist; 
festgestellt, dass die Landesregierung bislang die gegenständliche Abänderung nicht behandelt hat; 
weiters festgestellt, dass am 09.06.2023 das Landesgesetz Nr. 9 vom 01. Juni 2023 in Kraft getreten ist, 
welches unter anderem den Artikel 24, Absatz 3, des Landesgesetzes Nr. 9 vom 10.07.2018 (LGRL) 
ersetzt hat, wonach der verpflichtende Vorbehalt von mindestens 60 Prozent der auf der neu 
ausgewiesenen Fläche vorgesehenen Gesamtbaumasse des Mischgebietes für den geförderten 
Wohnbau, den öffentlichen und sozialen Wohnbau eingeschlossen, und/oder für Wohnungen mit 
Preisbindung unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 20 des nämlichen Gesetzes zur Anwendung 
kommt; 
weiters festgehalten, dass nach Maßgabe von Artikel 32, Absatz 2, des Landesgesetzes Nr. 9 vom 01. 
Juni 2023 „Artikel 24 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, (...) 
nicht auf Bauzonen angewandt“ wird, „deren Ausweisung zur Schaffung von Baurechten auf der 
Grundlage von Raumordnungsvereinbarungen im Sinne von Artikel 20 des Landesgesetzes vom 10. Juli 
2018, Nr. 9, in geltender Fassung, vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitet wurde“; 
festgestellt, dass dank dieser Übergangsbestimmung geklärt ist, dass für Bauzonen, deren Ausweisung 
auf der Grundlage von Raumordnungsvereinbarungen vor Inkrafttreten des Landesgesetzes Nr. 9 vom 
01. Juni 2023 eingeleitet wurde, der Vorbehalt für geförderten Wohn-bau nicht zur Anwendung kommt; 
festgehalten, dass im Gutachten der Landeskommission für Raum und Landschaft vom 19. Jänner 2023 
eingewandt wird, dass im neuen Mischgebiet der geförderte Wohnbau vorzusehen sei, da „die 
Abweichung vom geförderten Wohnbau, im Rahmen der Raumordnungsvereinbarung, (...) gesetzlich 
nicht verankert“ sei; 
festgestellt, dass dieser Einwand aufgrund der zitierten Übergangsbestimmung von Artikel 32, Absatz 2, 
des Landesgesetzes Nr. 9 vom 01. Juni 2023 hinfällig wird; 
für zweckmäßig erachtet, den eigenen Ratsbeschluss Nr. 14 vom 28.03.2023 zu widerrufen und die 
gegenständliche Abänderung am Bauleitplan unter Berücksichtigung der Übergangsbestimmung 
neuerlich zu beschließen; 
daher für zweckmäßig erachtet, das Gutachten der Landeskommission für Raum und Landschaft vom 
19. Jänner 2023 nachfolgend vollinhaltlich wiederzugeben, wobei die entsprechenden Stellungnahmen 
der Gemeinde Lana, hervorgehoben in kursiver Schrift, direkt an den entsprechenden Stellen eingefügt 
werden: 
„Die Gemeinde beantragt die Erweiterung der Zone für öffentliche Einrichtungen – Unterricht, Zollschule, 
um das Schulzentrum auszubauen, mit einer Fläche von ca. 4.800 m² sowie die Ausweisung eines 
Mischgebietes mit einer Fläche von ca. 5.340 m². Für die beantragten Maßnahmen ist eine 
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Raumordnungs-vereinbarung vorgesehen, gemäß Art. 20 des LG 9/2018. Zudem wird die 
Kennzeichnung des Durchführungsplanes für das neue Mischgebiet sowie für die angrenzende 
Wohnbauzone beantragt. Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan werden mit neuen Artikeln 
und Absätzen ergänzt. Für das Mischgebiet wird eine Dichte von 2,3 m³/m² vorgesehen. Daraus resultiert 
ein verbaubares Volumen von ca. 12.280 m³. Die Zone mit Raumordnungs-vereinbarung wird ohne 
geförderten Wohnbau beantragt. Die Raumordnungsvereinbarung und die Schätzung liegen vor. 
Die Gemeinde hat die Bedarfsermittlung für die Ausweisung von neuen Wohnbauzonen durchgeführt 
und daraus resultiert, dass der Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen besteht. Das neue Mischgebiet 
M1 liegt teilweise außerhalb des Siedlungsgebietes. Die Gemeinde hat hinsichtlich Bodenverbrauch 
außerhalb des Siedlungsgebietes den Nachweis gemäß Art. 17, Absatz 2 des LG 9/2018 geführt. Das 
Programm zur Umsetzung des Planes liegt vor. Die Ausweisungskriterien Art. 4 D.LH. 17/2020, Absatz 
4 für das Mischgebiet sind großteils erfüllt. 
Die akustische Klassifizierung wird für die Schulzone und das Mischgebiet mit akustischer Klasse II 
angeführt. Der Umweltvorbericht liegt vor und daraus resultiert, dass die Maßnahmen nicht der 
strategischen Umweltprüfung unterliegen. Die betroffenen Flächen sind im Eigentum von Privaten und 
liegen in der Gefahrenstufe H4 - H2, untersucht und nicht gefährdet. 
Die Gutachten liegen vor. Das Amt für Gewässerschutz bewertet den Antrag positiv mit Auflagen. Das 
Amt für Landschaftsplanung erteilt folgendes Gutachten: 
„Die vorgeschlagenen Standorte für die Erweiterung der Zollschule und für die Ausweisung einer 
Mischzone liegen in unmittelbarer Siedlungsnähe und verursachen keine Zersiedelung, sondern tragen 
eher zur Verdichtung des Ortsgebiets bei. Es sind auch keine landschaftliche Schutzzonen oder im 
Landschaftsplan eingetragene Objekte vom Vorhaben betroffen. Bedenken bleiben in Bezug auf die 
verbleibende Landwirtschaftsinsel inmitten der Wohngebiete, die in die Planung mit einbezogen werden 
sollten. Die urbanistische Planung hat generell die Aufgabe, die Gebiete aufgrund der Kriterien der 
Raumordnung und Landschaftsplanung zu untersuchen und daraus die bestmögliche Entwicklung der 
Gemeinde zu definieren. Privatinteressen können dabei berücksichtigt werden, bilden aber wohl kaum 
die Entscheidungsgrundlage der Planung. Es wird auch angezweifelt, ob die Ausweisung der Mischzone, 
welche außerhalb des verbauten Ortskerns liegt, zum aktuellen Zeitpunkt durch-führbar ist. Dies ist auf 
alle Fälle mit dem zuständigen Landesamt abzuklären. Soweit die Planung im Sinne der urbanistischen 
Bedenken nachgebessert wird, kann die vorliegende Bauleitplanänderung unter rein landschaftlichen 
Gesichtspunkten positiv begutachtet werden.“ 
Das Amt für nachhaltige Gewässernutzung bewertet den Antrag positiv unter Einhaltung der 
Schutzbestimmungen des Schutzplanes und der Vorschriften im Gutachten vom 21.06.2016. 
Das Amt für Gemeindeplanung teilt primär mit, dass Raumordnungsvereinbarungen, Art. 20 des LG 
9/2018, eine Ausnahme zur ordentlichen urbanistischen Planung darstellen. Deren Anwendung bedarf 
einer konkreten Begründung für das Vorliegen eines rechtfertigenden öffentlichen Interesses. 
Der vorliegende Antrag wird aus fachlicher Sicht nur teilweise positiv bewertet. 
Stellungnahme: 
Die Gemeinde Lana hat ihr Interesse am Erwerb der Gp. 2069/2 und Bp. 1279, beide K.G. Lana, im 
Rahmen einer Raumordnungsvereinbarung bekundet, da aufgrund des von einer Arbeitsgruppe 
erstellten Organisationskonzeptes mit pädagogischer Ausrichtung ein zusätzlicher Bedarf für die 
Erweiterung der angrenzenden Zollschule besteht. Gemäß Schulbaurichtlinien wurde die hierfür 
erforderliche Grundstücksfläche von insgesamt rund 12.500 m² ermittelt und dieser Bedarf kann durch 
gegenständliche Raumordnungsvereinbarung abgedeckt werden. Die Errichtung dieser wichtigen 
sekundären Infrastruktur ist von ausgesprochen großem öffentlichen Interesse, da dadurch sowohl die 
gegenwärtigen Raumprobleme gelöst, als auch die vorhersehbaren Zunahmen an 
Schülern/Schülerinnen berücksichtigt werden können. Gerade die Covid-19-Pandemie hat aufgezeigt, 
dass ausreichende Platzverhältnisse in öffentlichen Strukturen und insbesondere in einer Schule 
unabdingbar sind. 
Auch das Amt für Landschaftsplanung hat in seinem Gutachten bestätigt, dass die vorgeschlagenen 
Standorte für die Erweiterung der Zollschule und für die Ausweisung einer Mischzone in unmittelbarer 
Siedlungsnähe liegen und keine Zersiedelung verursachen, sondern zur Verdichtung des Ortsgebietes 
beitragen. Die verbleibende Landwirtschaftsinsel inmitten der Wohngebiete soll im Rahmen der 
Genehmigung des Gemeindeplans für Raum und Landschaft eine geeignete Widmung erfahren, wobei 
die Wirkung einer grundbücherlich einverleibten privatrechtlichen Bindung des Bauverbotes im Hinblick 
auf eine angemessene urbanistische Planung noch abzuklären ist. Die Ausweisung der Mischzone 
(teilweise) außerhalb des verbauten Ortskerns ist zudem aufgrund der bereits zitierten 
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Übergangsbesimmungen laut Artikel 103, Absatz 5 des LGRL zulässig, weshalb die diesbezüglichen 
Bedenken des Amtes für Landschaftsplanung nicht gerecht-fertigt sind. 
Der Erweiterung der Schulzone wird, aufgrund der dargelegten Notwendigkeit, zugestimmt, wobei der 
Art. 21, Zone für öffentliche Einrichtungen – Unterricht an die Begriffsbestimmungen D.LH 24/2020 
anzupassen ist. 
Der Ausweisung des Mischgebietes wird zugestimmt sofern folgende Auflagen eingehalten und erfüllt 
werden: 
- Der Bodenverbrauch außerhalb des Siedlungsgebietes, welcher nicht mit landwirtschaftlicher Tätigkeit 
verbunden ist, darf nur dann zugelassen werden, wenn er notwendig ist und es dazu keine wirtschaftlich 
und ökologisch vernünftigen Alternativen durch Wiederverwendung, Wiedergewinnung, Anpassung oder 
Verdichtung bestehender Siedlungen gibt, auch durch Enteignung von Liegenschaften, welche nicht 
gemäß den Entwicklungszielen der Gemeindeplanung genutzt werden. Die entsprechenden 
Maßnahmen müssen mit spezifischem Bezug auf das Bestehen dieser Bedingungen begründet werden. 
Der Nachweis der Notwendigkeit gemäß Art. 17, Absatz 2 des LG 9/2018 ist eingehender zu begründen. 
Die dies-bezüglich übermittelte Unterlage ist nicht ausreichend. 
Stellungnahme:  
Der Gemeinderat macht sich diesbezüglich den im Vorfeld an das Landesamt für Gemeinde-planung 
übermittelten „schriftlichen Nachweis hinsichtlich Bodenverbrauch außerhalb des Siedlungsgebietes 
(Mischgebiet)“ zu eigen. 
Dem kann noch hinzugefügt werden: 
- Alle im Art. 4 des D.LH. Nr. 31 vom 22.11.2018 (Anwendungsrichtlinien zur Einschränkung des 
Bodenverbrauchs) aufgezählten Kriterien werden für das gesamte Mischgebiet erfüllt bzw. sind in der 
Umsetzung möglich. 
- Die derzeitig außerhalb des Siedlungsgebietes liegende Teilfläche des Mischgebietes erfüllt die 
Voraussetzungen lt. Art. 5 des D.LH. 31 vom 22.11.2018 um künftig innerhalb des Siedlungs-gebietes 
zu liegen. 
- Das gesamte Mischgebiet eignet sich, da es sich nicht in einer Fläche mit Einschränkungen wie 
Bauverbot, Gewässerschutzzonen, Trinkwasserschutzgebiete, landschaftlich geschützte Ge-biete, 
Zonen mit hoher Naturgefahr, forstlich hydrogeologisch vinkulierte Flächen, Überschwemmungsgebiete, 
Gebiete im Gefahren-bereich, Friedhofsbanngebiete und Ähnlichem befindet. 
- Im neuen Mischgebiet ist der geförderte Wohnbau vorzusehen. Die Abweichung vom geförderten 
Wohnbau, lt. geltender Bestimmung, Art. 20 LG 9/2018, ist nicht zulässig. Im Art. 20, Absatz 1 des LG 
9/2018 ist explizit erwähnt, dass die Gemeinde „im Rahmen der von diesem Gesetz vorgegebenen 
Bestimmungen“ Raumordnungsvereinbarungen abschließen kann. Die Abweichung vom geförderten 
Wohnbau, im Rahmen der Raumordnungs-vereinbarung, ist gesetzlich nicht verankert.  
Stellungnahme: 
Nach Maßgabe der Übergangsbestimmung laut Artikel 32, Absatz 2, des Landesgesetzes Nr. 9 vom 01. 
Juni 2023, ist nun auch gesetzlich verankert, dass für Bauzonen, deren Aus-weisung auf der Grundlage 
von Raumordnungs-vereinbarungen vor Inkrafttreten des Landesgesetzes Nr. 9 vom 01. Juni 2023 
eingeleitet wurde, der Vorbehalt für geförderten Wohnbau nicht zur Anwendung kommt. 
- Der Bedarfsnachweis an geförderten Wohnbau anhand der in der Gemeinde vorliegenden Anträge. 
Stellungnahme:  
Nachdem laut den vorhergehenden Ausführungen in gegenständlichem Mischgebiet kein geförderter 
Wohnbau zur Anwendung kommen muss, muss auch kein entsprechender Bedarfsnachweis erbracht 
werden. 
Nichtsdestotrotz wird hervorgehoben, dass die Gemeinde Lana Ende 2022 den Baugrund für 45 
geförderte Wohnungen der Erweiterungszone „C4 – Ausserdorferweg“ in Lana an die Einzelge-
suchssteller ins Eigentum übertragen hat. Demnächst wird der Baugrund für weitere 10 geförderte 
Wohnungen der Erweiterungszone „C6 – Kirchhof“ in der Fraktion Völlan an die Einzelgesuchsteller ins 
Eigentum übertragen. Daraus resultiert, dass gegenwärtig keine unausgeschöpfte Rangordnung und 
demzufolge keine weiteren Anträge aufliegen. 
- Die Raumordnungsvereinbarung und das Schätzgutachten, auch bezüglich der Übernahme der 
Privatpartei der Abbruch- und Entsorgungskosten der Bp. 1279 K.G. Lana, sind dementsprechend zu 
überarbeiten. 
Stellungnahme: 
Das Landesenteignungsgesetz für gemeinnützige Zwecke Nr. 10/1991, welches die Bestimmungen zur 
Wertermittlung von Liegenschaften, welche an öffentliche Körperschaften übertragen werden, enthält, 
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besagt laut Art. 8 (Entschädigung für die Enteignung von verbauten Flächen), dass der Wert von Flächen 
auf denen sich Gebäude befinden, dem Verkehrswert entspricht. Diesem Artikel ist nicht zu entnehmen, 
dass etwaige Abbruchkosten in Abzug zu bringen wären. Zudem werden Immobilien vertraglich stets in 
dem Zustand wie sie „liegen und stehen“ übertragen.  
Trotz all dem hat sich die private Vertragspartei bereit erklärt, die Abbruch- und Entsorgungs-kosten 
hinsichtlich der Bp. 1279 K.G. Lana zu übernehmen. 
- Der Abschluss der Raumordnungsvereinbarung ist in Hinblick auf den urbanistischen Mehrwert laut Art. 
20, Absatz 5 des LG 9/2018 zu begründen. 
Stellungnahme:  
Der urbanistische Mehrwert der gegenständlichen Raumordnungsvereinbarung liegt darin, dass die 
Gemeinde dadurch den Erweiterungs-bedarf der Zollschule abzudecken vermag, während das neu 
auszuweisende Mischgebiet zur Verdichtung des Ortsgebietes beiträgt und überdies lediglich die 
Errichtung von Wohnungen für Ansässige erlaubt, wofür entsprechender Bedarf besteht und 
nachgewiesen wurde. Außerdem wird darauf verwiesen, dass das neue Mischgebiet einem 
Planungswettbewerb lt. Art. 18, L.G. Nr. 16/2015, unterzogen werden soll. Ebenso wird das künftige 
Schulzentrum einem Planungswettbewerb unterzogen. Diese Planungswettbewerbe verfolgen eindeutig 
das Ziel des urbanistischen Mehrwertes.   
- Grundsätzlich sind primär die bereits gewidmeten Flächen zu bebauen, bevor neuer Bodenverbrauch 
stattfindet. Es ist darzulegen, ob in der Gemeinde bereits gewidmete unbebaute Mischgebiete für den 
geförderten Wohnbau bestehen. 
Stellungnahme:  
Erneut wird darauf verwiesen, dass in gegenständlichem Mischgebiet kein geförderter Wohnbau zur 
Anwendung kommen muss. 
Zudem wird darauf verwiesen, dass aus einer vor Kurzem publizierten statistischen Erhebung 
hervorgeht, dass sich die Gemeinde Lana hinsichtlich kaum oder gar ungenutzter Wohnungen im 
Vergleich mit den restlichen 115 Gemeinden Südtirols im letzten Viertel befindet, was wiederum belegt, 
dass der Wohnraumbedarf der Mittelpunktgemeinde Lana gegeben ist. 
Weiters sind noch grafische und normative Korrekturen vorzunehmen: 
Stellungnahme:  
Die technische Dokumentation wurde von Arch. Andrea Saccani hinsichtlich der nachfolgend 
aufgelisteten Korrekturen, in Abstimmung mit dem Amt für Gemeindeplanung, abgeändert. 
- Die bestehende Wohnbauzone im Bereich der Gp. 2109/3 K.G. Lana ist als Mischgebiet im Bauleitplan 
vorzusehen und nicht als Wohnbauzone B4 zu kennzeichnen, da für diesen Bereich dieselbe Dichte 
beantragt wird wie im neuen Mischgebiet sowie der Durchführungsplan über diese Fläche ausgedehnt 
wird. Demzufolge ist auch die beantragte Ergänzung im Art. 8 der Durchführungsbestimmungen zum 
Bauleitplan, Wohnbauzone B, zu streichen.  
- Bei der Schulzone ist die Kennzeichnung mit X zu eliminieren und nur beim Mischgebiet im 
Flächenwidmungsplan zu kennzeichnen. 
- Der beantragte Art. 9/ter der Durchführungs-bestimmungen ist in Abstimmung mit dem Amt für 
Gemeindeplanung zu überarbeiten. 
- Der beantragte Artikel 9/bis, Raumordnungs-vereinbarungen, ist als Art. 11/bis umzubenennen. 
Überdies sind die Vorschriften in den Gutachten der Fachämter in der weiteren Planung einzuhalten und 
die verbleibende Landwirtschaftsinsel ist zeitnah zu beplanen. Die Unterlagen sind dahingehend zu 
überarbeiten und zu ergänzen und dem Ratsbeschluss beizulegen. 
Die Landeskommission diskutiert den Sachverhalt eingehend und es wird unterstrichen, dass 
Raumordnungsvereinbarungen eine Ausnahme in der Raumplanung bilden. Die Maßnahme der 
Erweiterung der Schulzone ist nachvollziehbar und wird unterstützt. Bedenken gibt es zur Ausweisung 
des Mischgebietes in der Anwendung der Raumordnungsvereinbarung. Der Bürgermeister unterstreicht 
die Notwendigkeit dieser Ausweisungen. Die Landeskommission befürwortet mehrheitlich die 
beantragten Änderungen unter Einhaltung der angeführten Auflagen des Amtes für Gemeindeplanung. 
Die Unterlagen sind schlüssig auszuarbeiten.“ 
nach Einsichtnahme in den nachfolgenden Antrag um Abänderung des Gemeinde-bauleitplanes, 
ausgearbeitet von Dr. Arch. Andrea Saccani, welcher teilweise laut Vorgaben der Landekommission für 
Raum und Landschaft abgeändert bzw. ergänzt worden ist und sich wie folgt zusammensetzt: 
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festgestellt, dass die vom Newplan-Portal benötigten Dateien bzgl. der technischen Plan-unterlagen, 
hochgeladen vom vorab erwähnten Techniker, mit Abgabe ID 5097 am 20.02.2023 validiert wurden; 
festgestellt, dass die vorliegende Abänderung des Gemeindebauleitplanes laut Umweltbericht weder der 
strategischen Umweltprüfung (SUP), noch der Feststellung der SUP-Pflicht gemäß Art. 60, Absatz 6, des 
Landesgesetzes Nr. 9/2018 unterliegt; 
festgestellt, dass die Änderung im öffentlichen Interesse ist, zumal dadurch das vom 
Schulverteilungsplan vorgesehene Schulzentrum (Schulsprengel Lana I) im Bereich der heutigen 
Zollschule realisiert werden kann, welches sowohl Grund- als auch Mittelschule umfassen wird und damit 
die derzeitigen Raumprobleme gelöst und ein Puffer geschaffen werden kann, um für den 
vorhersehbaren Zuwachs an Schülerinnen/Schülern gewappnet zu sein; 
für notwendig, zweckmäßig und gerechtfertigt erachtet, die vorgenannte Abänderung des 
Gemeindebauleitplanes, in Abweichung zum Gutachten der Landeskommission für Raum und 
Landschaft, aus den Gründen, welche aus dem Antrag selbst, aus den auf Anfrage des Landesamtes 
übermittelten zusätzlichen Unterlagen sowie aus den im vorliegenden Beschluss abgegebenen 
Stellungnahmen zum Gutachten der Landeskommission für Raum und Landschaft ersichtlich sind und 
auf welche daher ausdrücklich verwiesen wird, zu genehmigen; 
nach Einsichtnahme, 
in das Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 („Raum und Landschaft“); 
in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  
in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 
in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 
in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 
mit 17 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen (Franco Nietzsch, Marco Sandroni) und 2 Gegenstimmen (Joachim 
Staffler, Verena Kraus) bei 21 anwesenden Ratsmitgliedern, (gerechtfertigt abwesend: Jessica 
Schwienbacher; Deborah Ladurner, Norbert Schöpf, Roland Stauder, Dieter Oberkofler und Karl 
Spergser), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. den eigenen Gemeinderatsbeschluss Nr. 14 vom 28.03.2023 zu widerrufen; 

2. aus den eingangs erwähnten Gründen gegenständlichen Abänderungsantrag am 
Gemeindebauleitplan auf der Grundlage der eingangs erwähnten abgeänderten und ergänzten 
technischen Dokumentation in Abweichung vom Gutachten der Landeskommission für Raum und 
Landschaft, wie dazu in den Prämissen beschrieben, zu genehmigen; 

3. festzuhalten, dass die vorliegende Abänderung des Gemeindebauleitplanes weder der 
strategischen Umweltprüfung (SUP) noch der Feststellung der SUP-Pflicht gemäß Art. 60, Absatz 
6, des Landesges. Nr. 9 vom 10.07.2018 unterliegt; 
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4. ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass gegenständlicher Antrag keine Änderung des G.A.K. bewirkt 
und somit die bestehende Akustikklasse II, sowohl im Bereich der Erweiterung der Zollschule als 
auch im Bereich der neu auszuweisenden Mischzone M1, laut geltendem G.A.K. beibehalten wird; 

5. ausdrücklich zu beurkunden, dass der Bürgermeister den Ratsbeschluss samt Unterlagen 
unverzüglich der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung übermittelt (Art. 53, 
Abs. 7 des Landesgesetzes Nr. 9 vom 10.07.2018, i.g.F); 

6. festzuhalten, dass innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Dokumentation die Landes-regierung einen 
abschließenden Beschluss fasst; 

7. festzuhalten, dass der Beschluss der Landesregierung im Südtiroler Bürgernetz und im Amtsblatt 
der Region veröffentlicht wird und am Tag nach seiner Veröffent-lichung im Amtsblatt in Kraft tritt; 

8. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

9. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 
03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen Be-
schluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. 
Ferner kann innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des gegenständlichen 
Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs eingebracht 
werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab Kenntnisnahme (Artt. 
119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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8. Beschlussantrag der „Süd-Tiroler Freiheit“ betreffend: Gratis Schwimmen für 
Jugendliche. 

 

Berichterstatter: Peter Gruber 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Harald Stauder; 

- Verena Kraus; 

- Gabriele Agosti. 

 

Aufgrund von Hinweisen bezüglich der Umsetzbarkeit des Beschlussantrages einigt sich die 
Ratsversammlung auf den nachstehenden abgeänderten Wortlaut des beschließenden Teiles 
desselben und genehmigt einstimmig den nachstehenden Beschlussentwurf. 

 

Vorausgeschickt: 

Das Schwimmbad Lana ist eine Infrastruktur, die vorwiegend durch die Gemeinde Lana finanziert 
wird. 

Die Gemeinde Lana möchte ihre Attraktivität als familienfreundliche Gemeinde steigern und hat 
deshalb zu Jahresbeginn 2023 das Audit FamilyPlus gestartet. 

Es sollte im Ansinnen der Gemeinde sein, dass das Schwimmbad vorwiegend von der Lananer 
Bevölkerung genutzt wird. 

Eine gratis Nutzung des Schwimmbades für in Lana ansässige Jugendliche würde Lananer Familien 
entlasten. 

Nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

mit 21 Ja-Stimmen bei 21 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Jessica 
Schwienbacher; Deborah Ladurner, Norbert Schöpf, Roland Stauder, Dieter Oberkofler und Karl 
Spergser), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. der Gemeinderat beauftragt den Gemeindeausschuss damit, bei der nächsten Neuausschreibung 
des Pachtvertrages für das Schwimmbad Lana dem künftigen Pächter nahezulegen, für 
Jugendliche unter 16 Jahren, die in Lana ansässig sind, eine Lösung für eine kostengünstige 
Nutzung des Schwimmbades zu finden; 

2. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 
03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des 
gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, 
Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab 
Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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9. Beantwortung der Anfrage der „Dorfliste - Lista Civica Lana“ betreffend: Verkehrs- und 
Parkplatzsituation im Zusammenhang mit der Neuerrichtung der Seilbahn Vigiljoch.  
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10. Mitteilungen und Allfälliges. 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Verena Kraus; 

- Harald Stauder; 

- Helmut Taber; 

- Marco Sandroni; 

- Franco Nietzsch; 

- Stefan Taber; 

- Jürgen Zöggeler; 

- Gabriele Agosti; 

- Ulrike Laimer; 

- Valentina Andreis; 

- Martin Christian Nock; 

- Peter Gruber; 

- Ernst Winkler.  
 
Die Sitzung endet um 20:10 Uhr.  
 

Gelesen, bestätigt und unterfertigt: 

 

DER BÜRGERMEISTER  DER GENERALSEKRETÄR 

 

Harald Stauder 
(digital signiertes Dokument) 

 Josef Grünfelder 
(digital signiertes Dokument) 
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